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95. Papst Franziskus: Botschaft zum 105. Welttag des
Migranten und des Flüchtlings 2019

„Es geht nicht nur um Migranten“

Liebe Brüder und Schwestern,

der Glaube versichert uns, dass das Reich Gottes bereits auf Erden ge-
heimnisvoll präsent ist (vgl. Zweites Vatikanisches Konzil, Konstitution
Gaudium et spes, 39); dennoch müssen wir auch in unserer heutigen Zeit
schmerzhaft feststellen, dass es auf Hindernisse und Gegenkräfte stößt.
Gewalttätige Konflikte und echte Kriege hören nicht auf, die Menschheit
auseinanderzureißen; ununterbrochen geschehen Ungerechtigkeiten und
Diskriminierungen; man tut sich schwer, wirtschaftliche und soziale Un-
gleichgewichte auf lokaler oder globaler Ebene zu überwinden. Und es sind
vor allem die Ärmsten und Benachteiligten, die dafür bezahlen.

Die wirtschaftlich am weitesten fortgeschrittenen Gesellschaften entwickeln
in ihrem Inneren die Tendenz eines ausgeprägten Individualismus, der, in
Verbindung mit einer utilitaristischen Mentalität und in Ausweitung durch
das Netzwerk der Medien, eine „Globalisierung der Gleichgültigkeit“ her-
vorbringt. In diesem Szenario sind Migranten, Flüchtlinge, Vertriebene und
Opfer von Menschenhandel zu Sinnbildern der Ausgrenzung geworden,
weil ihnen, neben den Schwierigkeiten, die ihre Lage an sich schon bein-
haltet, oft ein negatives Urteil anhaftet, das sie als Ursache gesellschaftli-
cher Missstände ansieht. Die Einstellung ihnen gegenüber ist ein Alarmzei-
chen, das vor dem moralischen Niedergang warnt, der einen erwartet,
wenn man der Wegwerfmentalität weiterhin Raum gibt. In der Tat steht so
jedes Subjekt, das nicht den Maßstäben des physischen, psychischen und
sozialen Wohlbefindens entspricht, in der Gefahr, an den Rand gedrängt
und ausgegrenzt zu werden.

Aus diesem Grund stellt die Anwesenheit von Migranten und Flüchtlingen –
wie überhaupt von schutzbedürftigen Menschen – für uns heute eine Ein-
ladung dar, einige wesentliche Dimensionen unserer christlichen Existenz
und unserer Menschlichkeit wiederzugewinnen, die Gefahr laufen, in einem
komfortablen Lebensstandard einzuschlafen. Deshalb also „geht es nicht
nur um Migranten“, das heißt: wenn wir uns für sie interessieren, geschieht
dies auch in unserem eigenen und im Interesse aller; wenn wir uns um sie
kümmern, wachsen wir alle; indem wir ihnen zuhören, geben wir auch dem
Teil von uns eine Stimme, den wir vielleicht verborgen halten, weil er heut-
zutage nicht gut angesehen ist.
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»Habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch nicht!« (Mt 14,27). Es geht nicht
nur um Migranten: Es geht auch um unsere Ängste. Die Bosheiten und Wi-
derwärtigkeiten unserer Zeit lassen »unsere Angst vor den „anderen“
wachsen, den Unbekannten, den Ausgegrenzten, den Fremden […] Und
das zeigt sich in der heutigen Zeit besonders deutlich angesichts der An-
kunft von Migranten und Flüchtlingen, die auf der Suche nach Schutz, Si-
cherheit und einer besseren Zukunft an unsere Tür klopfen. Es ist wahr,
dass Furcht berechtigt ist, auch weil die Vorbereitung auf diese Begegnung
fehlt« (Predigt in Sacrofano, 15. Februar 2019). Das Problem ist nicht, dass
wir Zweifel und Ängste haben. Das Problem ist, dass diese unsere Denk-
und Handlungsweise so weit konditionieren, dass sie uns intolerant, ver-
schlossen und vielleicht sogar – ohne dass wir es merken – rassistisch
machen. Und so beraubt uns die Angst des Wunsches und der Fähigkeit,
dem anderen, dem Menschen, der sich von mir unterscheidet, zu begeg-
nen; sie beraubt mich einer Möglichkeit, dem Herrn zu begegnen (vgl. Pre-
digt in der Messe zum Welttag des Migranten und Flüchtlings, 14. Januar
2018).

»Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr
dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner?« (Mt 5,46). Es geht nicht
nur um Migranten: Es geht um Nächstenliebe. Durch Werke der Liebe zei-
gen wir unseren Glauben (vgl. Jak 2,18). Und die höchste Form der
Nächstenliebe ist diejenige, die denen gegenüber praktiziert wird, die nichts
zurückgeben und vielleicht nicht einmal danken können. »Hier geht es um
das Bild, das wir als Gesellschaft abgeben wollen, und um den Wert eines
jeden Lebens. […] Der Fortschritt unserer Völker […] bemisst sich vor al-
lem an der Fähigkeit, sich von den Schicksalen derer berühren und bewe-
gen zu lassen, die an die Tür klopfen und mit ihren Blicken alle falschen
Götzen, die das Leben mit Hypotheken belasten und versklaven, diskredi-
tieren und entmachten; Götzen, die ein illusorisches und flüchtiges Glück
versprechen, welches das wirkliche Leben und das Leiden der anderen
außer Acht lässt« (Ansprache beim Besuch der Caritas der Diözese Rabat,
30. März 2019).

»Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam zu ihm; er sah ihn und
hatte Mitleid« (Lk 10,33). Es geht nicht nur um Migranten: Es geht um un-
sere Menschlichkeit. Was diesen Samariter – aus jüdischer Sicht, einen
Fremden – dazu bringt stehenzubleiben, ist das Mitleid, ein Gefühl, das
sich nicht rein rational erklären lässt. Das Mitleid berührt den sensibelsten
Bereich unserer Menschlichkeit und weckt den Drang, denjenigen „zu
Nächsten zu werden“, die wir in Schwierigkeiten sehen. Wie Jesus selbst
uns lehrt (vgl. Mt 9,35-36; 14,13-14; 15,32-37), bedeutet Mitleid, das Lei-
den anderer wahrzunehmen und unverzüglich Maßnahmen zur Linderung,
Heilung und Rettung zu ergreifen. Mitleid zu haben bedeutet, der Zärtlich-
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keit Raum zu geben, die zu unterdrücken die heutige Gesellschaft so oft
von uns verlangt. »Sich den anderen zu öffnen, macht nicht ärmer, sondern
es bereichert, denn es hilft, menschlicher zu sein: sich als aktiven Teil
eines größeren Ganzen zu erkennen und das Leben als ein Geschenk für
die anderen zu verstehen; als Ziel nicht die eigenen Interessen zu be-
trachten, sondern das Wohl der Menschheit« (Ansprache in der Heydar-
Aliyev-Moschee in Baku, Aserbaidschan, 2. Oktober 2016).

»Hütet euch davor, einen von diesen Kleinen zu verachten! Denn ich sage
euch: Ihre Engel im Himmel sehen stets das Angesicht meines himmli-
schen Vaters« (Mt 18,10). Es geht nicht nur um Migranten: Es geht darum,
niemanden auszuschließen. Die heutige Welt ist von Tag zu Tag elitärer
und grausamer gegenüber den Ausgeschlossenen. Die Entwicklungsländer
werden zugunsten einiger weniger privilegierter Märkte weiterhin ihrer
besten natürlichen und menschlichen Ressourcen beraubt. Kriege betref-
fen nur bestimmte Regionen der Welt, aber die Waffen zu ihrer Herstellung
werden in anderen Regionen produziert und verkauft, die sich dann jedoch
um die aus diesen Konflikten hervorgehenden Flüchtlinge nicht kümmern
wollen. Immer sind es die Kleinen, die den Preis dafür zahlen, die Armen
und die am meisten Schutzbedürftigen, die man hindert, am Tisch zu sitzen
und denen man die Reste des Banketts übriglässt (vgl. Lk 16,19-21). »Die
Kirche „im Aufbruch“ versteht es, furchtlos die Initiative zu ergreifen, auf die
anderen zuzugehen, die Fernen zu suchen und zu den Wegkreuzungen zu
gelangen, um die Ausgeschlossenen einzuladen« (Apostolisches Schrei-
ben Evangelii gaudium, 24). Eine exklusivistische Entwicklung macht die
Reichen reicher und die Armen ärmer. Eine echte Entwicklung zielt darauf
ab, alle Männer und Frauen der Welt einzubeziehen und ihr ganzheitliches
Wachstum zu fördern, zudem trägt sie Sorge für die zukünftigen Generati-
onen.

»Wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein, und wer bei euch
der Erste sein will, soll der Sklave aller sein« (Mk 10,43-44). Es geht nicht
nur um Migranten: Es geht darum, die Letzten an die erste Stelle zu set-
zen. Jesus Christus verlangt von uns, nicht der Logik der Welt nachzuge-
ben, die eine Übervorteilung anderer zu meinem persönlichen Vorteil oder
zu dem der Meinen rechtfertigt: Zuerst ich und dann die anderen! Stattdes-
sen ist das wahre Motto des Christen: „Die Letzten zuerst“. »Eine individu-
alistische Mentalität ist der Nährboden, auf dem jenes Gefühl der Gleich-
gültigkeit gegenüber dem Nächsten reift, das dazu führt, mit ihm umzuge-
hen wie mit einer bloßen Handelsware; das dazu treibt, sich nicht um das
Menschsein der anderen zu kümmern, und das die Personen schließlich
feige und zynisch werden lässt. Sind das denn nicht die Gefühle, die wir oft
gegenüber den Armen, den Ausgegrenzten, den Letzten der Gesellschaft
hegen? Und wie viele Letzte haben wir in unseren Gesellschaften! Unter
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ihnen denke ich vor allem an die Migranten mit ihrer Last an Schwierigkei-
ten und Leiden, denen sie täglich begegnen auf ihrer manchmal verzwei-
felten Suche nach einem Ort, wo sie in Frieden und Würde leben können «
(Ansprache an das Diplomatische Korps, 11. Januar 2016). Nach der Logik
des Evangeliums kommen die Letzten zuerst, und wir müssen uns in ihren
Dienst stellen.

»Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben«
(Joh 10,10). Es geht nicht nur um Migranten: Es geht um den ganzen Men-
schen und um alle Menschen. In dieser Aussage Jesu finden wir das Herz-
stück seiner Sendung, nämlich die Sorge darum, dass alle das Geschenk
des Lebens in Fülle empfangen, wie es dem Willen des Vaters entspricht.
In allem politischen Handeln, in jedem Programm, in allem pastoralen Wir-
ken müssen wir immer den Menschen in den Mittelpunkt stellen, in seinen
vielfältigen Dimensionen, einschließlich der spirituellen. Dies gilt für alle
Menschen, denen eine grundlegende Gleichheit zuerkannt werden muss.
Deshalb ist Entwicklung »nicht einfach gleichbedeutend mit „wirtschaftli-
chem Wachstum“. Wahre Entwicklung muss umfassend sein, sie muss je-
den Menschen und den ganzen Menschen im Auge haben« (Paul VI, En-
zyklika Populorum progressio, 14).

»Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern Mit-
bürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes« (Eph 2,19). Es geht nicht
nur um Migranten: Es geht darum, die Stadt Gottes und des Menschen
aufzubauen. In dieser unserer Epoche, die auch Zeitalter der Migration ge-
nannt wird, werden viele unschuldige Menschen Opfer der „großen Täu-
schung“ grenzenloser technologischer und konsumorientierter Entwicklung
(vgl. Enzyklika Laudato si', 34). Und so begeben sie sich auf die Reise zu
einem „Paradies“, das ihre Erwartungen unerbittlich verrät. Ihre manchmal
unangenehme Präsenz trägt dazu bei, den Mythos eines Fortschritts zu
entzaubern, der nur wenigen vorbehalten ist, aber auf der Ausbeutung
vieler Menschen basiert. »Es geht also darum, dass wir als Erste und dann
mit unserer Hilfe auch die anderen im Migranten und im Flüchtling nicht nur
ein Problem sehen, das bewältigt werden muss, sondern einen Bruder und
eine Schwester, die aufgenommen, geachtet und geliebt werden müssen –
eine Gelegenheit, welche die Vorsehung uns bietet, um zum Aufbau einer
gerechteren Gesellschaft, einer vollkommeneren Demokratie, eines solida-
rischeren Landes, einer brüderlicheren Welt und einer offeneren christli-
chen Gemeinschaft entsprechend dem Evangelium beizutragen« (Bot-
schaft zum Welttag des Migranten und des Flüchtlings 2014).

Liebe Brüder und Schwestern, die Antwort auf die Herausforderung der
gegenwärtigen Migration lässt sich in vier Verben zusammenfassen: auf-
nehmen, schützen, fördern und integrieren. Aber diese Verben gelten nicht
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nur bezüglich der Migranten und Flüchtlinge. Sie drücken die Sendung der
Kirche zu den Menschen an den Rändern der Existenz aus, die aufge-
nommen, geschützt, gefördert und integriert werden müssen. Wenn wir
diese Verben in die Praxis umsetzen, tragen wir zum Aufbau der Stadt
Gottes und des Menschen bei, fördern wir die ganzheitliche menschliche
Entwicklung jedes Einzelnen und helfen auch der Weltgemeinschaft, den
Zielen nachhaltiger Entwicklung näher zu kommen, die sie sich gesetzt hat
und die sonst schwer zu erreichen sein werden.

Deshalb geht es nicht nur um die Sache der Migranten, es geht nicht nur
um sie, sondern um uns alle, um die Gegenwart und die Zukunft der
Menschheitsfamilie. Die Migranten, insbesondere die am meisten Schutz-
bedürftigen, helfen uns, die „Zeichen der Zeit“ zu erkennen. Durch sie ruft
uns der Herr zur Bekehrung auf. Er ruft uns auf, uns vom Exklusivismus,
der Gleichgültigkeit und der Wegwerfmentalität zu befreien. Durch diese
Menschen lädt der Herr uns ein, unser christliches Leben in seiner Ge-
samtheit wiederaufzunehmen und – jeder entsprechend seiner eigenen Be-
rufung – zum Aufbau einer Welt beizutragen, die immer mehr dem Plan
Gottes entspricht.

Dies ist das Anliegen, das ich mit meinem Gebet begleite. Im Vertrauen auf
die Fürsprache der Jungfrau Maria, der Mutter derer, die auf dem Weg
sind, erbitte ich allen Migranten und Flüchtlingen der Welt und denjenigen,
die sich zu ihren Wegbegleitern machen, Gottes reichen Segen.

Aus dem Vatikan, am 30. April 2019

gez. Franziskus

Hinweis: Der Welttag wird weltweit am 29. September 2019 begangen. In
Deutschland ist er Bestandteil der Interkulturellen Woche vom 22. bis 29.
September 2019.

96. Aufruf der deutschen Bischöfe zum
Weltmissionssonntag 2019

Liebe Schwestern und Brüder,

das Leitwort zum Monat der Weltmission 2019 lautet „Wir sind Gesandte
an Christi statt“ (2 Kor 5,20). Es greift einen Impuls von Papst Franziskus
auf, der den Oktober als außerordentlichen Monat der Weltmission unter
das Thema „Getauft und gesandt“ gestellt hat.
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Im Mittelpunkt der Aktion unserer Missio-Werke steht der Nordosten Indi-
ens. Dort ist das Zusammenleben der Menschen von ethnischer und religi-
öser Vielfalt geprägt, aber auch von Ausgrenzung und Rechtlosigkeit, Ar-
mut und Unfrieden. Die christliche Minderheit engagiert sich in dieser Re-
gion vor allem in Schulen, Sozialstationen und Krankenhäusern. Ihre
Werke der Nächstenliebe werden ganz im Sinne von Papst Franziskus von
einer missionarischen Spiritualität getragen. Priester, Ordensleute und
Laien begleiten die Menschen in der Überzeugung, dass die Werte des
Evangeliums zu Frieden und zum Heil aller beitragen.

Liebe Schwestern und Brüder, bitte setzen Sie am Sonntag der Weltmis-
sion ein Zeichen der Verbundenheit und Solidarität mit unseren Schwes-
tern und Brüdern im Nordosten Indiens und in anderen armen Ortskirchen
weltweit. Wir bitten Sie um Ihr Gebet und bei der Kollekte am kommenden
Sonntag um eine großzügige Spende.

Lingen, den 14.03.2019
Für das Bistum Dresden-Meißen

gez. + Heinrich Timmerevers
Bischof von Dresden-Meißen

Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 20. Oktober 2019, in allen Gottes-
diensten (auch am Vorabend) verlesen werden. Der Ertrag der Kollekte am
27. Oktober 2019 ist ausschließlich für die Päpstlichen Missionswerke Mis-
sio in Aachen und München bestimmt.

97. Hinweise zur Durchführung der Missio-Aktion zum
Sonntag der Weltmission 2019

Am 27. Oktober begehen wir in Deutschland den Sonntag der Weltmission.
Der diesjährige Weltmissionssonntag steht im Zeichen des Außerordentli-
chen Monats der Weltmission, den Papst Franziskus für den Oktober 2019
ausgerufen hat. Unter dem Thema: „Getauft und gesandt. Die Kirche
Christi missionarisch in der Welt“ will die päpstliche Initiative Christen in
allen Regionen der Erde ermutigen, die frohe Botschaft in ihrem eigenen
Leben zu bezeugen.

Die Aktion zum Sonntag der Weltmission 2019 greift den Impuls von Papst
Franziskus auf. „Wir sind Gesandte an Christi statt“ (2 Kor 5,20) lautet das
biblische Leitwort der Aktion.
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Schwerpunktregion Nordostindien
Im Mittelpunkt der Missio-Aktion steht die Kirche im Nordosten Indiens. In
der Grenzregion zu China, Bangladesch und Myanmar leben 45 Mio. Men-
schen. Das Zusammenleben der Menschen ist geprägt von ethnischer und
religiöser Vielfalt, aber auch von Ausgrenzung und Rechtlosigkeit, Armut
und Unfrieden. Ganz im Sinne der Botschaft von Papst Franziskus lebt die
Kirche eine Spiritualität des beständigen Hinausgehens. Die Missio-Aktion
möchte die Begeisterung und missionarische Kreativität der nordostindi-
schen Kirche in die Gemeinden in Deutschland vermitteln. Die Begegnung
mit Vertreterinnen und Vertretern der nordostindischen Kirche soll Impulse
für das eigene pastorale Handeln geben. Das Foto auf dem diesjährigen
Plakat entstand nach einer Wortgottesfeier mit Katholikinnen und Katholi-
ken, die zur Volksgruppe der Nyishi gehören. Bis Ende der 1970er Jahre
war Fremden die Einreise in die Himalaya-Region strengstens verboten.
Mission stand unter Strafe und erfolgte ausschließlich durch Laien.

Eröffnung der Missio-Aktion
Die bundesweite Eröffnung der Aktion zum Weltmissionssonntag findet
vom 2. bis 6. Oktober 2019 im Bistum Münster statt. Am 6. Oktober feiert
Bischof Dr. Felix Genn um 10:00 Uhr den Festgottesdienst im St.-Paulus-
Dom in Münster. Die nordostindische Delegation wird geleitet von Erzbi-
schof em. Thomas Menamparampil SDB.

Missio-Aktion in den Gemeinden
• Im August wird die Informationsmappe zum Weltmissionssonntag an

alle Pfarrgemeinden geschickt. Die Aktionsangebote greifen Impulse
von Papst Franziskus und aus Nordostindien auf.

• Anfang September folgt der Versand der bestellten Materialpakete.
• Das Plakat zum Sonntag der Weltmission schlägt eine Brücke zu

Papst Franziskus und dem Außerordentlichen Monat der Weltmis-
sion. Bitte hängen Sie das Plakat gut sichtbar in Ihrer Gemeinde aus.

• Im Oktober werden Gäste aus Nordostindien in den Diözesen unter-
wegs sein. Die Begegnung mit Vertreterinnen und Vertretern der
nordostindischen Kirche möchte Impulse für das eigene pastorale
Handeln geben. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Ihrer missio-
Diözesanstelle.

Missio-Kollekte am 27. Oktober
Die Missio-Kollekte findet am Sonntag der Weltmission, dem 27. Oktober
2019, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) statt. Das jeweilige Ge-
neralvikariat überweist die Spenden, einschließlich der später eingegange-
nen, an die Missio-Werke. Auf ausdrücklichen Wunsch der Bischöfe soll die
Kollekte zeitnah und ohne jeden Abzug von den Gemeinden über die
Bistumskassen an Missio weitergeleitet werden. Eine pfarreiinterne Ver-
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wendung der Kollektengelder, z.B. für Partnerschaftsprojekte, ist nicht zu-
lässig. Missio ist den Spendern gegenüber rechenschaftspflichtig. Sobald
das Ergebnis der Kollekte vorliegt, sollte es der Gemeinde mit einem herz-
lichen Dank bekannt gegeben werden.

Informationen und Kontakt
Weitere Informationen und alle Materialien, Kurzfilme und Veranstaltungen
finden Sie auf www.missio-hilft.de/wms

Gerne können Sie alle Materialien zum Sonntag der Weltmission direkt bei
missio bestellen:

Tel.: 0241 7507-350
Fax: 0241 7507-336
E-Mail: bestellungen@missio-hilft.de

Bei Fragen zur missio-Aktion in den Diözesen wenden Sie sich bitte an:
Werner Meyer zum Farwig
Tel.: 0241 7507-289
E-Mail: post@missio-hilft.de

98. Satzung des Verbandes der Diözesen Deutschlands1

i.d.F. des Beschlusses der Vollversammlung des Verbandes der Diözesen
Deutschlands vom 29.04.2019

Präambel
Die (Erz-)Diözesen der Kirche in Deutschland schließen sich zu einem
Verband in der Rechtsform einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft zu-
sammen. Er soll die Arbeit der Deutschen Bischofskonferenz rechtlich und
ökonomisch unterstützen. Zudem soll er die Zusammenarbeit der (Erz-)Di-
özesen in wirtschaftlichen, rechtlichen, administrativen und technischen
Fragen vertiefen, die aktive Mitwirkung der Kirche in der Gesellschaft för-
dern, Aufgaben bearbeiten, die sich der gesamten Kirche in Deutschland
stellen und die Arbeit der Deutschen Bischofskonferenz enger mit den öko-
nomischen und rechtlichen Rahmenbedingungen abstimmen. Zur Siche-
rung der gegenseitigen Solidarität, zur Stärkung der Einheit und zur Förde-
rung des Gesamtwohls der Kirche erlassen die (Erz-)Bischöfe folgende
Verbandssatzung:

1 Zugunsten der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit des Regelwerks wurde auf eine
geschlechtergerechte Formulierung verzichtet. Sämtliche Ausdrücke, die männlich formuliert
sind, gelten sinngemäß für alle Geschlechter.
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§ 1 Errichtung, Name, Mitgliedschaft
(1) Die Erzdiözesen Bamberg, Freiburg, Köln, München und Freising sowie

Paderborn und die Diözesen Aachen, Augsburg, Eichstätt, Essen,
Fulda, Hildesheim, Limburg, Mainz, Münster, Osnabrück, Passau, Re-
gensburg, Rottenburg, Speyer, Trier sowie Würzburg haben sich durch
Vertrag vom 04. März 1968 zu dem „Verband der Diözesen Deutsch-
lands“ (nachfolgend Verband) zusammengeschlossen. Mit Wirkung
zum 01. Januar 1991 sind dem Verband die Bistümer Berlin und Dres-
den-Meißen, die Apostolische Administratur Görlitz und die Bischöfli-
chen Ämter Erfurt-Meiningen, Magdeburg und Schwerin beigetreten.
Seit der darauffolgenden Neuordnung der Bistümer besteht der Ver-
band aus den Erzdiözesen Bamberg, Berlin, Freiburg, Hamburg, Köln,
München und Freising sowie Paderborn und den Diözesen Aachen,
Augsburg, Dresden-Meißen, Eichstätt, Erfurt, Essen, Fulda, Görlitz, Hil-
desheim, Limburg, Magdeburg, Mainz, Münster, Osnabrück, Passau,
Regensburg, Rottenburg-Stuttgart, Speyer, Trier und Würzburg.

(2) Sitz des Verbandes ist Bonn.

§ 2 Rechtsstellung, Anwendung der Grundordnung
(1) Der Verband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.
(2) Die Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Ar-

beitsverhältnisse findet in ihrer jeweils geltenden, im Amtsblatt der
(Erz-)Diözese des jeweiligen Vorsitzenden der Vollversammlung des
Verbandes (nachfolgend Vollversammlung) veröffentlichten Fassung
Anwendung.

§ 3 Verbandszweck
(1) Der Verband hat die Aufgabe, im Auftrag der Deutschen Bischofskonfe-

renz die rechtlichen, wirtschaftlichen, administrativen sowie technischen
Belange der in ihm zusammengeschlossenen (Erz-)Diözesen zu wah-
ren und zu fördern. Er übernimmt für die Deutsche Bischofskonferenz
die Funktion des Rechts und Anstellungsträgers, repräsentiert die in
ihm zusammengeschlossenen (Erz-)Diözesen im Rahmen seiner Zu-
ständigkeit nach außen und berät die Verbandsmitglieder in Fragen, die
für die Kirche in Deutschland im Rahmen der Aufgaben des Verbandes
von strategischer Bedeutung sind. Der Verband nimmt ferner die ihm
durch die Vollversammlung ausdrücklich zugewiesenen Aufgaben wahr.

(2) Der Verbandszweck wird insbesondere durch folgende Aufgaben
verwirklicht:

a) Wahrnehmung der Belange der Verbandsmitglieder gegenüber
öffentlichen und privaten Stellen auf nationaler und internationaler
Ebene,

b) Beobachtung der für die Kirche in Deutschland relevanten Rechtsent-
wicklungen,
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c) Beratung der Organe und der Verbandsmitglieder in rechtlichen, wirt-
schaftlichen, administrativen und technischen Angelegenheiten,

d) Koordination und Ausgleich innerkirchlicher Interessen,
e) Bereitstellung von rechtlichen, wirtschaftlichen, administrativen und

technischen Dienstleistungen für seine Mitglieder durch Bündelung
von Ressourcen,

f) Aufstellung und Abwicklung des Haushalts des Verbandes,
g) Vorbereitung und Durchführung des interdiözesanen Kirchenlohnsteu-

erverrechnungsverfahrens (Clearing-Verfahren),
h) Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der Solidarität zwi-

schen den (Erz-Diözesen),
i) Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen,
j) Aufsicht über die Kirchliche Zusatzversorgungskasse des Verbandes

(nachfolgend KZVK) gemäß deren Satzung und nach näherer Maß-
gabe von § 15 dieser Satzung,

k) Organisation der Geschäftsstelle der Zentral-KODA,
l) Organisation der Geschäftsstelle der kirchlichen Gerichte auf

interdiözesaner Ebene und/oder auf der Ebene der Bischofskonferenz,
etwa im Bereich des Arbeits- und Datenschutzrechts,

m) Erstellung von Gutachten und Statistiken sowie die Beauftragung und
Auswertung von Untersuchungen und Umfragen.

§ 4 Organe
Die Organe des Verbandes sind

a) die Vollversammlung,
b) der Verbandsrat,
c) der Geschäftsführer.

§ 5 Zusammensetzung der Vollversammlung
(1) Der Vollversammlung gehören mit Stimmrecht die Diözesanbischöfe

oder die Koadjutoren bzw. die Diözesanadministratoren an, wobei sich
die Genannten durch schriftlich Bevollmächtigte vertreten lassen kön-
nen. Die Vertretung eines Mitglieds der Vollversammlung durch ein an-
deres Mitglied der Vollversammlung ist unzulässig.

(2) Jedes Mitglied kann einen Berater zuziehen. Vorsitzender der Vollver-
sammlung ist der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Bei
Verhinderung des Vorsitzenden leitet der stellvertretende Vorsitzende
der Deutschen Bischofskonferenz die Vollversammlung.

(3) Der Geschäftsführer des Verbandes und der Leiter der Geschäftsstelle
nehmen mit beratender Stimme an der Sitzung der Vollversammlung
teil.
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§ 6 Aufgaben der Vollversammlung
(1) Die Vollversammlung ist das oberste Organ des Verbandes. Sie ist für

alle Angelegenheiten zuständig, die nicht nach dieser Satzung anderen
Organen des Verbandes übertragen sind, insbesondere für die

a) Entscheidungen in strategischen Fragen,
b) Beschlüsse über den Haushalt,
c) Festsetzung der Verbandsumlage,
d) Aufsicht über den Verbandsrat,
e) Berufungen in den Verbandsrat,
f) Entlastung des Verbandsrates,
g) Aufsicht über den Geschäftsführer,
h) Berufung des Geschäftsführers,
i) Entlastung des Geschäftsführers.

(2) Die Vollversammlung entscheidet mit Einstimmigkeit ihrer Mitglieder
a) bei Änderungen der Satzung des Verbandes,
b) bei Änderung der Ordnung über die Grundsätze zur Arbeitsweise der

Kommissionen und Unterkommissionen, der Geschäftsordnung, der
Haushalts-, Kassen- und Rechnungsordnung sowie der Revisionsord-
nung,

c) bei Auflösung des Verbandes,
d) bei Übernahme neuer Aufgaben,
e) bei Gewährleistung von Verpflichtungen aus Anstellungsverträgen,
f) bei Erwerb, Belastung und Veräußerung von Grundstücken und grund-

stücksgleichen Rechten,
g) bei dem Erwerb oder der Veräußerung von unmittelbaren Beteiligun-

gen an juristischen Personen,
h) bei Gewährung außerplanmäßiger Zuschüsse in einer Höhe von über

500.000 €,
i) bei Aufnahme von Anleihen und Darlehen,
j) bei Festsetzung der Verbandsumlage,
k) bei Verabschiedung des Haushaltsplanes und Feststellung des

Jahresabschlusses,
l) bei Festlegung des Verteilungsschlüssels für die Verbandsumlage auf

die einzelnen (Erz-)Diözesen,
m bei Festlegung von Kostenumlagen,
n) bei einer unterjährigen Ausweitung des Soll-Stellenplans,
o) über das Kirchenlohnsteuerverrechnungsverfahren (Clearing-Verfah-

ren).
(3) Die Vollversammlung entscheidet mit einer Mehrheit von zwei Dritteln

der Mitglieder
a) bei Beschlussfassungen über kirchliche Rahmen- bzw. Musterordnun-

gen,
b) bei der Ausweitung bestehender Aufgaben,
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c) bei Fragen der KZVK gemäß deren Satzung und nach näherer Maß-
gabe von § 15 dieser Satzung,

d) bei Anstellung von Mitarbeitern in leitender Stellung im Sinne des § 3
Abs. 2 Nr. 1 bis 4 Rahmen-MAVO,

e) bei der Entlastung des Geschäftsführers,
f) bei der Errichtung oder Schließung von juristischen Personen,
g) bei der Errichtung oder Schließung rechtlich unselbständiger

Dienststellen oder sonstiger Einrichtungen des Verbandes,
h) bei der Wahl der Mitglieder des Verbandsrates,
i) in allen anderen Fällen, die nicht von Absatz 2 erfasst sind.

(4) Bei Beschlüssen der Vollversammlung über die Aufsicht und die Entlas-
tung des Verbandsrates (vgl. Abs. 1 d und f), dürfen die Mitglieder der
Vollversammlung, die gleichzeitig dem Verbandsrat angehören, bzgl.
dieses Beratungsgegenstandes nicht an den Beratungen und der Be-
schlussfassung der Vollversammlung teilnehmen.

§ 7 Sitzungen der Vollversammlung
(1) Sitzungen der Vollversammlung finden mindestens zweimal im

Kalenderjahr statt. Die Vollversammlung ist außerdem vom Vorsitzen-
den einzuberufen, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder die Einbe-
rufung in Textform unter Angabe von Gründen beim Vorsitzenden be-
antragt. Bei Vorliegen dringender Gründe kann der Vorsitzende weitere
Sitzungen der Vollversammlung einberufen.

(2) Die Vollversammlung wird vom Vorsitzenden einberufen. Die Einla-
dung, in der Ort und Zeit der Sitzung mitgeteilt werden, muss den Mit-
gliedern spätestens vier Wochen vor dem Tag der Versammlung zuge-
hen. Die Tagesordnung, die vom Vorsitzenden im Benehmen mit dem
Vorsitzenden des Verbandsrates aufgestellt wird, sowie entsprechende
Entscheidungsvorlagen sind den Mitgliedern in der Regel zwei Wochen
vor Tagungsbeginn zu übersenden. In dringenden Fällen muss die
Einladung mit Tagesordnung oder eine Ergänzung der schon über-
sandten Tagesordnung mindestens eine Woche vor Sitzungsbeginn
versandt sein. Über das Vorliegen eines dringenden Falles entscheidet
der Vorsitzende der Vollversammlung. Über Tagesordnungspunkte, die
den Mitgliedern des Verbandes nicht mindestens eine Woche vor Sit-
zungsbeginn zugegangen waren, kann die Vollversammlung nur dann
Beschluss fassen, wenn kein Mitglied widerspricht. Bei der Berechnung
der Frist werden der Tag der Absendung und der Tag der Sitzung nicht
mitgerechnet.

(3) Der Vorsitzende der Vollversammlung leitet die Versammlung; sie ist
nicht öffentlich. Er kann Gäste einladen. Bei Verhinderung des Vorsit-
zenden übernimmt der stellvertretende Vorsitzende dessen Aufgaben.
Die Mitglieder der Vollversammlung sowie die geladenen Gäste sind
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verpflichtet, über alle behandelten Themen Verschwiegenheit zu wah-
ren.

(4) Die Vollversammlung ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel der Gesamt-
zahl der Mitglieder des Verbandes vertreten sind. Bei Beschlussunfä-
higkeit ist eine neue Vollversammlung mit der gleichen Tagesordnung
einzuberufen, die binnen zwei Wochen nach Versenden der Einladung
stattfindet und in jedem Fall beschlussfähig ist.

(5) Die Vollversammlung fasst Beschlüsse entweder einstimmig oder mit
einer Mehrheit von mindestens zwei Drittel der Gesamtzahl seiner Mit-
glieder. Bei Entscheidungen der Vollversammlung, die nach § 6 Abs. 2
Einstimmigkeit verlangen, gelten Stimmenthaltungen als Ablehnung.
Zudem ist in diesen Fällen von Verbandsmitgliedern, die nicht vertreten
sind, eine schriftliche Zustimmung einzuholen. Eine schriftliche Be-
schlussfassung, bei der im Falle der Nichtäußerung Zustimmung ange-
nommen wird, ist nicht möglich.

(6) Die Art der Abstimmung und der Wahl bestimmt der Vorsitzende.
Abstimmung und Wahl müssen jedoch schriftlich durchgeführt werden,
wenn ein anwesendes stimmberechtigtes Mitglied dies beantragt.

(7) Schriftführer der Vollversammlung ist der Geschäftsführer des Verban-
des, der über den wesentlichen Inhalt der Sitzung eine Niederschrift
fertigt. Sie muss insbesondere Tag, Ort, Beginn und Ende der Sitzung,
die Namen des Vorsitzenden und der anwesenden Mitglieder der Voll-
versammlung bzw. des anwesenden Bevollmächtigten enthalten. Sie
muss insbesondere die Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse do-
kumentieren. Die Niederschrift wird vom Vorsitzenden und vom Ge-
schäftsführer des Verbandes unterzeichnet und unverzüglich den Mit-
gliedern der Vollversammlung und allen Generalvikaren in Textform zu-
geleitet. Etwaige Einwendungen sind innerhalb einer Frist von zwei
Wochen nach Versand der Niederschrift in Textform geltend zu ma-
chen.

(8) Beschlussfassungen im Umlaufverfahren sind bei Gegenständen
dringlicher Art möglich.

(9) Näheres regelt die Geschäftsordnung.

§ 8 Zusammensetzung des Verbandsrates
(1) Der Verbandsrat besteht aus 18 stimmberechtigten und zwei Mitglie-

dern mit beratender Stimme.
(2) Dem Verbandsrat gehören als Mitglieder mit Stimmrecht an
a) der Vorsitzende der Vollversammlung als geborenes Mitglied,
b) sechs weitere Diözesanbischöfe,
c) sechs Generalvikare,
d) drei Finanzdirektoren bzw. Hauptabteilungsleiter im Bereich Finanzen

sowie
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e) zwei Personen auf Vorschlag des Zentralkomitees der deutschen
Katholiken.

(3) Dem Verbandsrat gehören als Mitglieder mit beratender Stimme an
a) der Geschäftsführer des Verbandes und
b) der Leiter der Geschäftsstelle des Verbandes.

(4) Die stimmberechtigten Mitglieder des Verbandsrates werden mit Aus-
nahme des Vorsitzenden der Vollversammlung von der Vollversamm-
lung in einer Blockwahl mit Zweidrittelmehrheit ihrer Mitglieder für die
Dauer von fünf Jahren gewählt.
Die Wahl erfolgt aufgrund der Vorschlagsliste einer Personalfindungs-
kommission, die von der Vollversammlung eingesetzt wird. Aus einer
(Erz-)Diözese soll nur ein stimmberechtigtes Mitglied in den Verbands-
rat berufen werden. Die erste Wahl der stimmberechtigten Mitglieder
des Verbandsrates erfolgt in Abweichung von Satz 1 für die Dauer von
drei Jahren (vgl. § 20).

(5) Der Verbandsrat wählt seinen Vorsitzenden und stellvertretenden
Vorsitzenden mit zwei Dritteln der Gesamtzahl seiner stimmberechtig-
ten Mitglieder aus seiner Mitte. Der Vorsitzende der Vollversammlung
kann weder zum Vorsitzenden des Verbandsrates noch zum stellver-
tretenden Vorsitzenden des Verbandsrates gewählt werden.

(6) Die Mitgliedschaft im Verbandsrat erlischt mit Ablauf der Amtszeit, der
Niederlegung des Amtes, der Beendigung der dienstlichen Funktion
gemäß Abs. 2 b) bis d) in den (Erz-)Diözesen oder der Abberufung
durch die Vollversammlung. Die Amtszeit des Vorsitzenden der Vollver-
sammlung im Verbandsrat endet, wenn er das Amt des Vorsitzenden
der Vollversammlung nicht mehr wahrnimmt. Für die Abberufung eines
Mitglieds im Verbandsrat ist eine Zweidrittelmehrheit der Mitglieder der
Vollversammlung erforderlich. Scheidet ein Mitglied des Verbandsrates
während des Berufungszeitraums aus, so wählt die Vollversammlung
für die restliche Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds auf Vorschlag
der Personalfindungskommission mit Zweidrittelmehrheit ein Ersatzmit-
glied. Sind mehrere Ersatzmitglieder gleichzeitig zu berufen, so erfolgt
die Wahl als Blockwahl.

(7) Die Wiederwahl eines stimmberechtigten Mitglieds des Verbandsrates
ist in der Regel nur einmal zulässig.

(8) Die Vertretung eines Mitglieds des Verbandsrates ist unzulässig.
(9) Die Vorsitzenden der Bischöflichen Kommissionen der Deutschen Bi-

schofskonferenz sowie die Vorsitzenden der Kommissionen des Ver-
bandes der Diözesen Deutschlands können bei Angelegenheiten, die
ihre jeweilige Kommission betreffen, auf Einladung des Vorsitzenden
des Verbandsrates beratend an den Sitzungen des Verbandsrates teil-
nehmen. Die Vorsitzenden können sich durch ein anderes Mitglied, den
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Sekretär oder Geschäftsführer der jeweiligen Kommission vertreten las-
sen.

§ 9 Aufgaben des Verbandsrates
(1) Die Mitglieder des Verbandsrates nehmen im Verbandsrat nicht die

Interessen ihrer jeweiligen (Erz-)Diözesen bzw. der sie entsendenden
Körperschaft wahr, sondern wirken für die Belange und das Gesamt-
wohl der Kirche in Deutschland.

(2) Der Verbandsrat
a) nimmt die ihm von der Vollversammlung übertragenen Aufgaben wahr,
b) berät strategische Themen im Aufgabenbereich des Verbandes,
c) berät den Haushaltsentwurf des Verbandes,
d) gibt der Vollversammlung Anregungen und unterbreitet ihr Vorschläge,
e) bereitet Maßnahmen oder Entscheidungen für die Vollversammlung

vor und setzt die Maßnahmen oder Entscheidungen der Vollver-
sammlung um,

f) prüft den Jahresabschluss und wählt die Prüfungsgesellschaft aus,
g) gibt den Kommissionen Aufträge und nimmt deren Beratungsergeb-

nisse entgegen,
h) beruft die Mitglieder der Kommissionen des Verbandes,
i) gewährt außerplanmäßige Zuschüsse bis zu einer Höhe von

500.000 € im Einzelfall innerhalb des genehmigten Haushaltsplans,
unbeschadet der Bestimmung des § 11 Abs. 5,

j) entscheidet bei der Besetzung aller Gerichte, bei denen der Verband
der Diözesen Deutschlands mitwirkt,

k) nimmt die Aufgaben wahr, die ihm durch diese Satzung oder durch die
KZVK-Satzung in Angelegenheiten der kirchlichen Zusatzversorgung
zugewiesen sind,

l) nimmt die Aufgaben wahr, die ihm durch die Revisionsordnung
zugewiesen sind.

(3) In Fällen, in denen nach einstimmiger Auffassung der stimmberechtig-
ten Mitglieder des Verbandsrates eine rechtzeitige Beschlussfassung
der Vollversammlung nicht möglich oder in denen eine Befassung der
Vollversammlung nicht erforderlich erscheint, kann der Verbandsrat
Entscheidungen treffen, über die in der nächsten Vollversammlung zu
berichten ist. Dabei ist der Verbandsrat in jedem Fall an den Haushalts-
plan gebunden. Außerdem sind alle Angelegenheiten ausgeschlossen,
zu denen nach § 6 Abs. 2 ein einstimmiger Beschluss erforderlich ist.

§ 10 Sitzungen des Verbandsrates
(1) Sitzungen des Verbandsrates finden mindestens dreimal im Kalender-

jahr statt. Der Verbandsrat ist außerdem vom Vorsitzenden einzuberu-
fen, wenn wenigstens ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder die
Einberufung in Textform unter Angabe von Gründen beim Vorsitzenden
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beantragt. Bei Vorliegen dringender Gründe kann der Vorsitzende wei-
tere Sitzungen des Verbandsrates einberufen.

(2) Der Verbandsrat wird vom Vorsitzenden einberufen. Die Einladung, in
der Ort und Zeit der Sitzung mitgeteilt werden, muss den Mitgliedern
spätestens vier Wochen vor dem Tag der Sitzung zugehen. Die Tages-
ordnung, die vom Vorsitzenden aufgestellt wird, sowie entsprechende
Entscheidungsvorlagen sind den Mitgliedern in der Regel zwei Wochen
vor Sitzungsbeginn zu übersenden. In dringenden Fällen muss die Ein-
ladung mit Tagesordnung oder eine Ergänzung der schon übersandten
Tagesordnung mindestens eine Woche vor Sitzungsbeginn versandt
sein. Über das Vorliegen eines dringenden Falles entscheidet der Vor-
sitzende des Verbandsrates. Über Tagesordnungspunkte, die den Mit-
gliedern des Verbandsrates nicht mindestens eine Woche vor Sit-
zungsbeginn zugegangen waren, kann der Verbandsrat nur dann Be-
schluss fassen, wenn kein Mitglied widerspricht. Bei der Berechnung
der Frist werden der Tag der Absendung und der Tag der Sitzung nicht
mitgerechnet.

(3) Die Sitzungen des Verbandsrates finden in der Regel am Sitz des Ver-
bandes statt.

(4) Der Vorsitzende des Verbandsrates leitet die Versammlung, die nicht
öffentlich ist. Er kann Gäste einladen. Bei Verhinderung des Vorsitzen-
den übernimmt der stellvertretende Vorsitzende dessen Aufgaben. Die
Mitglieder des Verbandsrates sowie die geladenen Gäste sind ver-
pflichtet, über alle behandelten Themen Verschwiegenheit zu wahren.

(5) Der Verbandsrat ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel der stimmberech-
tigten Mitglieder des Verbandsrates vertreten sind. Bei Beschlussunfä-
higkeit ist eine neue Versammlung mit der gleichen Tagesordnung ein-
zuberufen, die binnenzwei Wochen nach Versenden der Einladung
stattfindet und in jedem Fall beschlussfähig ist.

(6) Der Verbandsrat fasst Beschlüsse mit einer Mehrheit von mindestens
zwei Dritteln der Gesamtzahl seiner stimmberechtigten Mitglieder.

(7) Über die Art der Abstimmungen oder Wahlen entscheidet der Vorsit-
zende. Abstimmung und Wahl müssen jedoch schriftlich erfolgen, wenn
ein anwesendes stimmberechtigtes Mitglied dies beantragt.

(8) Schriftführer des Verbandsrates ist der Geschäftsführer des Verbandes,
der über den wesentlichen Inhalt der Sitzung eine Niederschrift fertigt.
Sie muss Tag, Ort, Beginn und Ende der Sitzung, die Namen des Vor-
sitzenden und der anwesenden Mitglieder des Verbandsrates enthalten.
Sie muss insbesondere die Beschlüsse dokumentieren. Soweit Ent-
scheidungen der Vollversammlung vorbereitet werden, bei denen in der
Vollversammlung Einstimmigkeit erforderlich ist, sind in der Nieder-
schrift diejenigen Mitglieder namentlich aufzuführen, die der betreffen-
den Vorlage nicht zugestimmt haben. Die Niederschrift wird vom Vorsit-
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zenden des Verbandsrates und vom Geschäftsführer des Verbandes
unterzeichnet.

(9) Tagesordnung, Beschlussvorlagen und Protokoll werden allen Mitglie-
dern des Verbandsrates, allen Mitgliedern der Vollversammlung und
allen Generalvikaren in Textform zugeleitet. Etwaige Einwendungen
gegen das Protokoll sind von den Mitgliedern des Verbandsrates inner-
halb einer Frist von zwei Wochen nach Versand der Niederschrift in
Textform geltend zu machen.

(10) Beschlussfassungen im Umlaufverfahren sind möglich.
(11) Näheres regelt die Geschäftsordnung.

§ 11 Geschäftsführer
(1) Geschäftsführer des Verbandes ist der Sekretär der Deutschen

Bischofskonferenz. Sein Stellvertreter ist der Leiter der Geschäftsstelle,
der von der Vollversammlung für die Dauer von fünf Jahren mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder gewählt wird.

(2) Der Geschäftsführer besorgt die laufenden Geschäfte des Verbandes
(Geschäfte der laufenden Verwaltung) und die ihm übertragenen Auf-
gaben. Zu den laufenden Geschäften gehören alle Angelegenheiten,
die für den Verband sachlich, politisch und finanziell nicht von grund-
sätzlicher Bedeutung sind und die im Regelfall nach feststehenden Re-
geln erledigt werden können, ohne dass die Organe des Verbandes ge-
sondert darüber entscheiden müssen.

(3) Der Geschäftsführer trägt die Verantwortung für die Vor- und
Nachbereitung der Sitzungen der Verbandsgremien. Er koordiniert die
Arbeit der Verbandsorgane, Kommissionen und Unterkommissionen
und erteilt im Einvernehmen mit dem jeweiligen Vorsitzenden der
Kommissionen oder Unterkommissionen Aufträge. Der Geschäftsführer
hat das Recht, dem Verbandsrat Themen zur Bearbeitung vorzuschla-
gen.

(4) Soweit die Entscheidung keinem anderen Organ vorbehalten ist, ent-
scheidet der Geschäftsführer im Rahmen des genehmigten Haushalts-
planes insbesondere über

a) Auswahl und Anstellung von Mitarbeitern innerhalb des Stellenplans,
mit Ausnahme der Mitarbeiter in leitender Stellung im Sinne des § 3
Abs. 2 Nr. 1 bis 4 Rahmen-MAVO,

b) den Abschluss von Rechtsgeschäften,
c) die Vergabe von Mitteln.

(5) Der Geschäftsführer kann Verbindlichkeiten im Rahmen des genehmig-
ten Haushaltsplanes eingehen, falls diese im Einzelfall den Wert von
60.000 € nicht übersteigen. Über diese Entscheidungen ist in der
nächsten Sitzung des Verbandsrates zu berichten.

(6) Der Geschäftsführer kann den Leiter der Geschäftsstelle, die
Bereichsleiter im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz sowie
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die Leiter der Dienststellen und Einrichtungen bevollmächtigen, für die
laufenden Geschäfte ihres Geschäftsbereichs im Rahmen des geneh-
migten Haushaltsplanes Willenserklärungen für den Verband abzuge-
ben.

§ 12 Vertretung des Verbandes
Der Verband wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorsitzenden
der Vollversammlung, den Vorsitzenden des Verbandsrates oder den Ge-
schäftsführer vertreten. Jeder für sich ist alleinvertretungsberechtigt.

§ 13 Kommissionen und Unterkommissionen
(1) Die Vollversammlung kann Kommissionen und Unterkommissionen ein-

richten, denen bestimmte Aufgaben zur dauernden Bearbeitung über-
tragen werden. Die Mitglieder der Kommissionen werden vom Ver-
bandsrat jeweils für die Dauer von fünf Jahren berufen. Die Mitglieder
der Unterkommissionen werden auf Vorschlag der Kommissionen, de-
nen sie zugeordnet sind, vom Geschäftsführer des Verbandes für die
Dauer von fünf Jahren berufen. Die erste Wahl der Mitglieder der
Kommissionen und Unterkommissionen erfolgt in Abweichung von Satz
2 und 3 für die Dauer von drei Jahren (vgl. § 20). Die erste Wahl der
Kommissionsmitglieder erfolgt durch die Vollversammlung.

(2) Jede Unterkommission ist einer bestimmten Kommission zugeordnet
und ihr gegenüber berichtspflichtig.

(3) Die Vorsitzenden der Kommissionen und Unterkommissionen werden
von den jeweiligen Mitgliedern mit Stimmenmehrheit aus ihrer Mitte ge-
wählt.

(4) Maßgeblicher Gesichtspunkt bei der Besetzung von Kommissionen und
Unterkommissionen ist die Eignung und Befähigung in dem jeweiligen
Bereich sowie die einschlägige Berufserfahrung. Die Mitglieder der
Kommissionen, die im kirchlichen Dienst stehen, sind von ihren Anstel-
lungsträgern zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben im
notwendigen Umfang freizustellen. Sie nehmen ihre Aufgaben in den
Kommissionen und Unterkommissionen des Verbandes im Sinne des
Gesamtwohls der Kirche in Deutschland wahr.

(5) Die Geschäftsführung der Kommissionen und Unterkommissionen liegt
bei der Geschäftsstelle des Verbandes.

(6) Die Kommissionen und Unterkommissionen erhalten ihre Aufträge von
den Organen des Verbandes in Abstimmung mit dem jeweiligen Vorsit-
zenden der Kommission. Die Kommissionen und Unterkommissionen
haben das Recht, Themen zur Bearbeitung vorzuschlagen. Die Kom-
missionen übermitteln ihre Anregungen, Beschlüsse und Stellungnah-
men der Geschäftsstelle des Verbandes, die sie dem Verbandsrat vor-
legt. Die Unterkommissionen übermitteln ihre Anregungen, Beschlüsse
und Stellungnahmen der jeweiligen Kommission, der sie zugeordnet
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sind. Die Kommission entscheidet, wie mit den Anregungen, Beschlüs-
sen und Stellungnahmen zu verfahren ist.

(7) Bei Bedarf sind einzelne Mitglieder der Kommissionen und
Unterkommissionen, deren Geschäftsführer oder sonstige geeignete
Personen zu den Beratungen der Verbandsorgane hinzuzuziehen. Die
Entscheidung hierüber trifft im Einzelfall der Vorsitzende des Verbands-
organs.

(8) Näheres zur Arbeitsweise der Kommissionen und Unterkommissionen
ist in der „Ordnung über die Arbeitsweise der Kommissionen und Unter-
kommissionen des Verbandes“ geregelt.

§ 14 Dienststellen und sonstige Einrichtungen des Verbandes
(1) Der Verband ist Rechtsträger von Dienststellen und sonstigen

Einrichtungen der Deutschen Bischofskonferenz.
(2) Die in der Rechtsträgerschaft des Verbandes stehenden Dienststellen

und sonstigen Einrichtungen sind im rechtlichen und wirtschaftlichen
Bereich an Weisungen der Organe des Verbandes gebunden.

§ 15 Aufsicht über die KZVK
(1) Der Verband hat zur Wahrnehmung der Aufsicht über die KZVK eine

Verbandsaufsicht errichtet.
(2) Die Verbandsaufsicht nimmt die Rechts-, Fach- und Finanzaufsicht

über die KZVK gemäß deren Satzung und nach näherer Maßgabe einer
von der Vollversammlung verabschiedeten „Ordnung über die Einrich-
tung und Aufgaben einer Verbandsaufsicht“ wahr. § 14 Abs. 2 findet in-
soweit keine Anwendung. Die Verbandsaufsicht erstattet dem Ver-
bandsrat regelmäßig Bericht.

(3) In die Verbandsaufsicht können auch Personen berufen werden, die
den Organen des Verbandes nicht angehören.

(4) Der Verband hat einen KZVK-Ausschuss errichtet. Der KZVK-Aus-
schuss besteht auf Vorschlag des Verbandsrates aus mindestens ei-
nem Generalvikar und drei weiteren Mitgliedern. Die Mitglieder des
KZVK-Ausschusses werden von der Vollversammlung mit einer Mehr-
heit von zwei Dritteln für die Dauer von fünf Jahren berufen. Die Mit-
gliedschaft im KZVK-Ausschuss erlischt durch Ablauf der Amtszeit, die
Niederlegung des Amtes, die Beendigung der dienstlichen Funktion, die
das Mitglied zum Zeitpunkt der Berufung inne hatte oder die Abberu-
fung durch die Vollversammlung.

(5) Der KZVK-Ausschuss kann zu Einzelfragen weitere Berater, die nicht
den Organen des Verbandes angehören müssen, hinzuziehen. Den
Vorsitz im KZVK-Ausschuss führt der Vorsitzende, den die Mitglieder
des KZVK-Ausschusses aus ihrer Mitte wählen. Der KZVK-Ausschuss
erstattet dem Verbandsrat regelmäßig Bericht, der seinerseits etwaige
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Aussprachen in KZVK-Angelegenheiten in der Vollversammlung vorbe-
reitet.

(6) Der KZVK-Ausschuss hat in Abstimmung mit dem Verbandsrat die nach
näherer Maßgabe der Satzung der KZVK und der „Ordnung über die
Einrichtung und Aufgaben einer Verbandsaufsicht“ festgelegten Maß-
nahmen und Entscheidungen für die Vollversammlung vorzubereiten
bzw. Maßnahmen oder Entscheidungen der Vollversammlung umzu-
setzen. Hierzu gehören insbesondere

a) die Vorbereitung und Unterstützung der Berufung bzw. Abberufung der
Mitglieder der Verbandsaufsicht sowie der Organe der Kirchlichen Zu-
satzversorgungskasse,

b) der Abschluss, die Änderung und Beendigung der Anstellungsverträge
mit den Mitgliedern der Verbandsaufsicht,

c) die Einwilligung zu Nebentätigkeiten und zu anderweitigen Tätigkeiten
eines hauptamtlichen Mitglieds der Verbandsaufsicht,

d) die Festlegung der Höhe der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädi-
gungen für die nicht hauptamtlichen Mitglieder der Verbandsaufsicht
sowie für die Organe der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse.

(7) Die Verbandsaufsicht wird mit den für eine effektive Aufgabenwahrneh-
mung erforderlichen finanziellen und sachlichen Mitteln ausgestattet.

§ 16 Haushaltsplan des Verbandes
(1) Alle Erträge und Aufwendungen des Verbandes müssen für jedes Jahr

veranschlagt und in den Haushaltsplan eingestellt werden.
(2) Der Haushaltsplan wird vor Beginn des Haushaltsjahres durch die Voll-

versammlung beschlossen.
(3) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.
(4) Zur Vorbereitung der Beschlussfassung über den Haushalt ist von der

Geschäftsstelle eine dreijährige Haushaltsprognose zu erstellen.

§ 17 Rechnungslegung
Über die Verwendung aller Verbandserträge legt der Geschäftsführer im
folgenden Haushaltsjahr der Vollversammlung einen Jahresabschluss vor.

§ 18 Auflösung
Bei Auflösung des Verbandes entscheidet die Deutsche Bischofskonferenz
darüber, wem und zu welchem Zweck das Vermögen des Verbandes nach
Befriedigung sämtlicher Gläubiger und nach Ausgleich aller Verrechnungs-
kosten zufließen soll. Es dürfen dabei nur kirchliche oder gemeinnützige
Zwecke berücksichtigt werden.

§ 19 Öffentliche Bekanntmachungen
Die Satzung des Verbandes wird einschließlich ihrer Änderungen in den
Amtsblättern der den Verband bildenden (Erz-)Diözesen bekannt gemacht.
Die Errichtung des Verbandes, seine Satzung, die Namen der Vertretungs-
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berechtigten sowie Text und Form des Siegels sollen in den zuständigen
staatlichen Verkündigungsorganen bekannt gegeben werden.

§ 20 Evaluationsklausel
Der Verband wird in drei Jahren nach Inkrafttreten dieser Satzung die
Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit der vorstehenden Regelungen einer
Überprüfung unterziehen. Der Verbandsrat erstattet der Vollversammlung
Bericht und unterbreitet Vorschläge für mögliche Änderungen.

§ 21 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.11.2019 in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt tritt die
Satzung vom 01.12.1976 i.d.F. der letzten Änderung vom 01.01.2017 au-
ßer Kraft.

99. Änderung der Organisationsstruktur im Bischöflichen
Ordinariat

Die Organisationsstruktur des Bischöflichen Ordinariates (KA 40/2014),
zuletzt geändert zum 1. November 2017 (KA 104/2017), wird mit Wirkung
zum 1. August 2019 ergänzt: Es wird die Stabsstelle 2.5 Prävention von
sexueller Gewalt geschaffen.

100. + 101.

Diese Nummern enhalten personenbezogene Daten, die aus datenschutz-
rechtlichen Gründen nicht im Internet veröffentlicht werden dürfen.

gez. Andreas Kutschke
Generalvikar
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